
Andere Wege der Medizin 
(K)Ein Thema im Beratungsgespräch

argumente

	 Was ist Alternativmedizin? 
Die Alternativmedizin als solche ist 
ein Sammelbegriff für eine Vielzahl 
diagnostischer und therapeutischer 
Verfahren. Zur Alternativmedizin ge-
rechnet werden z.B. Naturheilverfahren, 
Neuraltherapie, ausleitende Verfahren, 
Homöopathie und Akupunktur. Obwohl 
die alternativen Heilverfahren als „Er-
fahrungsheilkunde“ oft im Gegensatz 
zur naturwissenschaftlich orientierten 
Schulmedizin gesehen werden, sind die 
Grenzen zwischen beiden Ausrichtungen 
fließend. So sind beispielsweise die 
klassischen Naturheilverfahren wie z.B. 
Wärme-, Wasser- und Bewegungsthera-
pie längst in die Schulmedizin integriert.

	 Die Erstattungspraxis
In den vergangenen Jahrzehnten sind 
alternative Heilverfahren die Domäne 
der Heilpraktiker gewesen. In den letzten 
Jahren haben immer mehr Ärzte ihr 
schulmedizinisches Behandlungsspekt-
rum um Alternativverfahren erweitert. 
Die Alternativverfahren sind nicht in der 
Gebührenordnung für Ärzte abgebildet. 
Stattdessen berechnen viele Ärzte ihre 
Leistungen nach dem Leistungsverzeich-
nis der Besonderen Therapierichtungen 
der Hufelandgesellschaft für Gesamt-
medizin e.V. (Hufelandverzeichnis), das 
ihnen eine Orientierungshilfe für die 
Berechnung alternativer Verfahren bie-
tet. Für die Heilpraktiker ist das Gebüh-
renverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) 
als Abrechnungsgrundlage vorhanden. 
Beide „Gebührenverzeichnisse“ sind 
keine amtlichen Gebührenordnungen, 
lediglich die Beihilfevorschriften verwei-
sen auf das GebüH als Maßstab für die 
Leistungspflicht bei Behandlungen durch 
Heilpraktiker. Viele private Krankenver-
sicherer unterscheiden in ihren Leis-
tungsaussagen zu alternativen Verfahren 
zwischen Leistungen durch Heilprakti-
ker und Leistungen durch Ärzte. Nicht 
immer sind sowohl Leistungen durch 

Heilpraktiker als auch durch naturheil-
kundlich tätige Ärzte erstattungsfähig, 
häufig werden auch nur bestimmte 
Verfahren erstattet oder der Tarif sieht 
Jahreshöchstsätze vor. Details zeigt 
der Leistungsvergleich der Fa. Morgen 
& Morgen (Marktbeobachtung Tarif 
GS1PLUS). Eine Vielzahl alternativer 
Heilverfahren wird vom GebüH nicht er-
fasst. Dagegen sind im GebüH aber auch 
Leistungen aufgeführt, die im Hufeland-
verzeichnis nicht enthalten sind.

	 Deshalb geht die Continentale einen  
	 anderen Weg mit der Broschüre  
	 „Andere Wege der Medizin“.

Um den Stellenwert der verschiedenen 
Verzeichnisse zu verdeutlichen, haben 
wir sie auf der Basis der Veröffentli-
chung von Stiftung Warentest („Die 
andere Medizin – Alternative Heilme-
thoden für Sie bewertet“) miteinander 
verglichen. Berücksichtigt man ferner, 
dass noch weitere Verfahren bei der 
Continentale unter Leistungspflicht 
stehen, die in der Veröffentlichung von 
Stiftung Warentest unberücksichtigt 
blieben, wird unsere Leistungsstärke im 
Bereich der Naturheilkunde deutlich. Das 
Ergebnis finden Sie auf der Rückseite.
Vor dem Hintergrund einer solch exten-
siven Ausrichtung in den Verfahren ist 
die tarifliche Leistung der Höhe nach bis 
zum Mindestsatz des GebüH die Chance, 
eine ausufernde Liquidationspraxis zu 
vermeiden und eine stabile Beitragsent-
wicklung zu unterstützen. Die Anwen-
dung außerschulmedizinischer Verfahren 
ist sowohl bei den Ärzten als auch den 
Heilpraktikern von persönlicher Erfah-
rung und nicht von wissenschaftlicher 
Forschung geprägt. Dies muss auch 
hinsichtlich der Vergütung dieser Leis-
tungen gleichermaßen Berücksichtigung 
finden. Eine hausinterne Untersuchung 
zeigte dazu, dass diese Leistungszusage 
im Jahre 2004 im Vollversicherungsbe-

reich eine 85%ige Übernahme von Heil-
praktikerkosten sicherstellte.

	 Der Leistungskatalog 
„Andere Wege der Medizin“
Der Katalog berücksichtigt nicht nur alle 
Verfahren aus dem Hufelandverzeichnis 
und dem GebüH, sondern darüber hin-
aus auch neuartige alternative Verfahren, 
die sich als Erfolg versprechend bewährt 
haben und die in dem Leistungsverzeichnis 
Naturheilverfahren abgebildet sind. Zudem 
werden in „Andere Wege der Medizin“ 
nicht nur alle erstattungsfähigen Thera-
pieverfahren aufgezählt, sondern auch für 
Laien verständlich erläutert.

Das zeichnet die Continentale aus:
	 Die Broschüre „Andere Wege der 		

	 Medizin“ ist eine verständliche  
	 Erläuterung aller erstattungsfähigen  
	 Heilverfahren.
	 Erstattung der aufgeführten Verfahren,  

	 unabhängig davon, ob sie durch Ärzte  
	 oder Heilpraktiker durchgeführt werden.
	 Wir führen mit unseren Kunden keine  

	 Diskussionen über eine medizin- 
	 wissenschafliche Bewertung der  
	 einzelnen Verfahren.
	 Fortschritt wird beachtet – neuartige  

	 alternative Verfahren, die sich als  
	 Erfolg versprechend bewähren, werden  
	 regelmäßig ergänzt.
	 Das Leistungsverzeichnis Naturheil- 

	 verfahren als Anlage zu den AVB gibt  
	 Aufschluss über die Leistungshöhe.
	 Erstattung bis zum Mindestsatz des 	

	 GebüH für Leistungen des Heilprakti- 
	 kers sowie des Arztes, wenn diese nicht  
	 in der GOÄ enthalten sind. 
	 Erstattung für bestimmte Leistungen  

	 des Arztes und des Heilpraktikers, für  
	 die keine Analogbewertung zum  
	 GebüH möglich ist, bis zum Jahres- 
	 höchstsatz von insgesamt 150,00 Euro.
	 Positive Bewertung der Vielzahl der  

	 Verfahren über das GebüH hinaus  
	 durch ÖKO-TEST (Nr. 3 aus März 2006).



5e
.2

53
8/

08
.0

6

Alternativverfahren
„Die andere Medizin“ Stiftung Warentest

Leistung aus  
„Hufelandverzeichnis“ Leistung aus „GebüH“

Leistung Continentale für Ärzte und Heilpraktiker 
„Andere Wege der Medizin“

Aderlass � � �

Akupressur und Shiatsu � � �

Akupunktur � � �

Anthroposophische Medizin � � � im Rahmen Arzneimitteltherapie

Aromatherapie � � � im Rahmen Ayurveda

Ayurvedische Medizin � � �

Bachblütentherapie � � �

Baunscheidtieren � � �

Biochemie nach Schüssler � � � im Rahmen Arzneimitteltherapie

Bioresonanztherapie � � �

Blutegeltherapie � � �

Cantharidenpflasterbehandlung � � �

Clusterdiagnostik � � �

Colonhydrotherapie � � �

Craniosakraltherapie � � �

Eigenbluttherapie � � �

Elektroakupunktur nach Voll � � �

Enzymtherapie � � �

Farbtherapie � � �

Fußreflexzonenmassage � � �

Homöopathie � � �

Homöosiniatrie � � �

Homotoxikologie � � � im Rahmen Arzneimitteltherapie

Hypnose � � �

Irisdiagnostik � � �

Kinesiologie � � �

Kirlianfotografie � � �

Kneipptherapie � � �

Lichttherapie � � �

Magnettherapie � � �

Manuelle Therapie � � �

Meditation � Ayurveda � �	im Rahmen Ayurveda

Mikrobiologische Therapie � � �

Neuraltherapie nach Huneke � � �

Organotherapie � � �

Orthomolekulare Therapie � � �

Ozontherapie � � �

Pulsierende Signaltherapie (PST) � � �

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie � � �

Schröpfen � � �

Softlasertherapie � � �

Spagyrik � Homöopathie/Medikamente � Arzneimitteltherapie � im Rahmen Arzneimitteltherapie

Terminalpunktdiagnostik � � �

Traditionelle Chinesische Medizin � � � als Akupunktur, Laser-Akupunktur, Akupressur u. Moxibustion

Yoga � Ayurveda � �	im Rahmen Ayurveda

Zelltherapien � � �

Zusätzlich sind Leistungen erstattungsfähig, die nicht in „Die andere Medizin“ durch Stiftung Warentest beurteilt wurden:
Biersche Stauung � � �

Blutsedimentationstest � � �

CO 2-Quellgastherapie � � �

Carcinochrom-Reaktion � � �

Dermapunktur � � �

Eigenharntherapie � � �

Elektromagnetischer Bluttest � � �

Fontanelle-Behandlung � � �

Harnschau � � �

HLB-Bradford-Bluttest � � �

Kaelin-Test � � �

Kristallographie � � �

Ohrkerzenbehandlung � � �

Pustulantien-Therapie � � �

Rödersches Mandelabsaugverfahren � � �

Sauerstoffzelt � � �

Spektralanalyse � � �

Spenglersan-Test � � �

Thermoregulationsdiagnostik � � �

nein � ja �


